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TOP vor I.1:  Mehrheitserfordernis zur Beschlussfassung der Justizministerkonferenz 

 

Berichterstattung: Brandenburg 

 

 

1. Die Beschlüsse der Justizministerkonferenz sind zentrales Instrument für die Vertre-

tung gemeinsamer rechtspolitischer Interessen der Länder. Sie bedürfen daher einer 

besonderen Legitimation, die sich im Mehrheitsbild widerspiegeln muss. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister sind sich einig, dass  

 

 eine Beschlussfassung über die Mehrheitserfordernisse der Justizministerkonfe-

renz nur mit den Stimmen aller sechzehn Mitglieder,  

 

 im Übrigen eine Beschlussfassung mit den Stimmen der Mehrheit der sechzehn 

Mitglieder zustande kommt. 
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